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Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Arbeitslose haben nicht nur Rechte, sondern natürlich auch Pflichten. Im Rahmen der Schadenmin-

derungspflicht sind Arbeitslose verpflichtet, alles Zumutbare zur Vermeidung und zur Verkürzung

Ihrer Arbeitslosigkeit zu unternehmen. Sie müssen sich bereits vor Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit

gezielt in Form einer ordentlichen Bewerbung, um eine neue Stelle bemühen, wenn nötig auch

ausserhalb des bisherigen Berufes. Sie müssen eine zumutbare Stelle annehmen.

Sie müssen Ihre Arbeitsbemühungen spätestens am 5. Tag des folgenden Monats beim RAV

einreichen. Ohne entschuldbaren Grund werden später eingereichte Arbeitsbemühungen nicht mehr

berücksichtigt. Diese harte Regelung bzw. das reine Abstützen bei solch geringen Verfehlungen auf

die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Verfügung gestellten Richtlinien mit dem

Sanktionsraster D72 ist störend und unverhältnismässig.

Einstelltage nach Verschulden:

1-15 bei einem leichten Verschulden

16-30 bei einem mittelschweren Verschulden

31-60 bei einem schweren Verschulden

Der Regierungsrat wird beauftragt zu überprüfen, ob die im Kanton Baselland gegenüber den

Arbeitslosen gelebte Sanktionspraxis der Verhältnismässigkeit entspricht:

– Wenn Arbeitsbemühungen (im gewünschten/vereinbarten Umfang) nur einen Tag zu spät

eingereicht werden, sanktionieren die RAV-Mitarbeiter dies gleich mit einer Verfügung von

mindestens 5 bis max. 9 Einstelltagen. (Erstmalige leichte Verfehlung gemäss Raster D72

1.E 1)

– Die zu spät eingereichten Arbeitsbemühungen werden gleich behandelt, wie wenn der Arbeits-

lose gar keine Arbeitsbemühungen (Raster D72 1.D. 1) getätigt hat.

– Ungenügende Arbeitsbemühungen (3-4 Einstelltage) werden geringer sanktioniert (Raster D72

1.A 1) als zu spät eingereichte Arbeitsbemühungen (5-9 Einstelltage).

– Sind die sanktionierten Strafen für zu spät eingereichte Arbeitsbemühungen (leichte Verfehlung)

nicht zu hoch angesetzt? 

5 Einstelltage von 21.7 durchschnittlichen Kontrolltagen (-23%) 

9 Einstelltage von 21.7 durchschnittlichen Kontrolltagen (-41%)

Der Umgang mit Einstelltagen nach einem vordefinierten Raster geht immer sehr leicht von der

Hand. Doch rechnet man die Einstelltage in Geld um, welches der Versicherte verliert, dann
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erkennt man, dass 23% bis 41% Reduktion der Arbeitslosenentschädigung für eine leichte

Verfehlung doch recht hoch angesetzt ist. Dabei entsteht der Versicherung bei vollständigen

jedoch zu spät eingereichten Bemühungen kein nachweislicher Schaden.

– Im BGE 8C_2/2012 vom 14.06.2012 wird festgehalten, dass bei einer erstmaligen nur knapp (in

casu 5 Tage) verspäteten Einreichung eines bis anhin tadellos verhaltenden Versicherten die

Reduktion von 5 auf einen Einstelltag angemessen ist.
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